
(Endgültige Satzung in der Fassung gem. Satzungsänderung vom 13. April 2021) 

Verein der Freunde und Förderer der Eichendorff-Schule in Meerbusch-Osterath 

 

S A T Z U N G  

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

 Der Verein führt den Namen 

„Verein der Freunde und Förderer 

der Eichendorff-Schule in Meerbusch-Osterath“ 

und soll in das Vereinsregister eingetragen werden; nach der Eintragung führt er den Zu-

satz „eV“. 

 Der Verein hat seinen Sitz in Meerbusch-Osterath. 

 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck 

 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 Zweck des Vereins ist, die Jugendpflege und Jugenderziehung durch die Eichendorff-

Schule zu fördern, insbesondere durch Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln, Beiträge 

zur Schuleinrichtung und Beihilfen zu Schulveranstaltungen. 

 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-

cke. 

 Der Verein ist parteipolitisch ungebunden und konfessionell neutral. 

  



§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft, Mitteilungspflichten 

 Mitglieder des Vereins können Einzelpersonen und juristische Personen werden. 

 Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand aufgrund eines schriftlich, in Textform oder 

im Wege anderweitiger elektronischer Datenübertragung gestellten Aufnahmeantrages. 

 Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein im Laufe der Mitgliedschaft eintretende Ände-

rungen der im Aufnahmeantrag genannten Anschrift, E-Mail-Adresse oder Bankverbin-

dung unverzüglich mitzuteilen. 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Ausschluss aus dem Verein, 

d) bei juristischen Personen mit deren Auflösung. 

 Ein Mitglied kann jederzeit schriftlich oder in Textform gegenüber dem Vorstand seinen 

Austritt erklären. Der Austritt wird mit Ablauf des Tages wirksam, an dem die Austritts-

erklärung dem Verein zugeht, soweit das Mitglied in der Erklärung keinen späteren Zeit-

punkt benannt hat. 

 Ein Mitglied kann aufgrund eines Beschlusses des Vorstandes ausgeschlossen werden, 

wenn 

a) das Mitglied gegen die Satzung verstößt oder 

b) das Mitglied durch sein Verhalten das Ansehen des Vereins schädigt oder den In-

teressen des Vereins zuwiderhandelt. 

Der Beschluss muss begründet und dem Betroffenen schriftlich oder in Textform mitge-

teilt werden. Gegen den Ausschluss ist auf der der Mitteilung des Beschlusses folgenden 

Mitgliederversammlung eine einmalige Berufung an die Mitgliederversammlung zuläs-

sig; deren Entscheidung ist endgültig. 



 Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden bereits geleistete Beiträge nicht zurückerstat-

tet. 

§ 5 Beiträge 

 Die Mitglieder leisten Beiträge nach eigenem Ermessen; jedoch ist mindestens der von 

der Mitgliederversammlung festgesetzte Beitrag zu leisten.  

 Der Beitrag ist jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres fällig und wird per Lastschrift 

eingezogen. Kann der Bankeinzug aus Gründen, die das Mitglied zu vertreten hat, nicht 

erfolgen, hat das Mitglied dem Verein den entstandenen finanziellen Schaden (insbeson-

dere Rücklastschriftkosten) zu erstatten; darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung 

für diese Fälle eine Mahngebühr festlegen. 

 Freiwillige Spenden sind erwünscht. 

§ 6 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind: 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

§ 7 Der Vorstand 

 Der Vorstand besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/der Stellvertretenden Vorsitzenden, 

dem/der Kassenwart/-in („geschäftsführender Vorstand“) und bis zu zwei Beisitzern/Bei-

sitzerinnen. Dem Vorstand sollen möglichst ein Mitglied des Lehrerkollegiums der Ei-

chendorff-Schule und ein Mitglied der Schulpflegschaft der Eichendorff-Schule angehö-

ren. 

 Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands werden von der Mitgliederversamm-

lung jeweils für ein Jahr gewählt. Sie bleiben bis zur Neu- oder Wiederwahl im Amt.  

Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes innerhalb seiner Amtszeit aus, 

können die verbleibenden Mitglieder für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen 



Vorstandsmitglieds dessen Aufgaben kommissarisch übernehmen oder ein Ersatzmit-

glied berufen. In der nächsten Mitgliederversammlung erfolgt eine Neuwahl. 

Die Beisitzer/-innen werden durch den geschäftsführenden Vorstand berufen. Sie haben 

beratende Funktion und bei Beschlussfassungen des Vorstands kein Stimmrecht. 

 Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 des BGB. Er 

leitet den Verein und erledigt die laufenden Geschäfte. 

 Zur Vertretung des Vereins sind jeweils zwei der Mitglieder des geschäftsführenden Vor-

stands gemeinsam berechtigt. Verfügungen über Vermögenswerte des Vereins sowie 

Verpflichtungen hierzu bedürfen der Unterschrift eines dieser Vorstandsmitglieder. 

§ 8 Die Mitgliederversammlung 

 Die Angelegenheiten des Vereins werden, soweit sie nicht vom Vorstand zu besorgen 

sind, durch Beschluss einer Mitgliederversammlung geordnet. 

 Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand nach Bedarf, jedoch mindestens einmal 

jährlich mit einer Ladungsfrist von zwei Wochen einberufen. Eine Mitgliederversamm-

lung muss einberufen werden, wenn dies von mindestens einem Viertel der Mitglieder 

mit schriftlicher Begründung verlangt wird. Die Einberufung erfolgt nach Wahl des ge-

schäftsführenden Vorstands schriftlich, in Textform oder durch Veröffentlichung der Ein-

ladung auf der Internetseite des Vereins. Eine Kombination unterschiedlicher Einberu-

fungsverfahren nach Satz 3 ist zulässig, insbesondere wenn dem Verein die für ein ein-

heitliches Einberufungsverfahren erforderlichen Informationen nicht von allen Mitglie-

dern vorliegen. 

 Aufgaben der Mitgliederversammlung: 

a) Entgegennahme des Tätigkeits- und Kassenberichts des Vorstands; 

b) Wahl eines/einer Kassenprüfer/-in und Entgegennahme des Berichts des/der Kas-

senprüfer/-in; 

c) die Entlastung des Vorstands; 

d) die Wahl oder Entlassung von Vorstandsmitgliedern; 

e) die Festsetzung der Mindestbeiträge; 



f) die Beschlussfassung über Grundsätze für die Geschäftsführung durch den Vor-

stand; 

g) die Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins; 

h) die Beschlussfassung über die Berufung gegen einen Ausschluss gemäß § 4 Absatz 

3 der Satzung. 

 Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden des Vorstands, bei des-

sen/deren Verhinderung von seinem/ihrem Stellvertreter geleitet. 

 Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der teilnehmenden Mitglie-

der beschlussfähig. Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme. Ein Mitglied 

kann sich aufgrund schriftlich oder in Textform erteilter Vollmacht durch ein anderes 

Mitglied in der Mitgliederversammlung vertreten lassen. Bei Wahlen entscheidet die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

 Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung muss eine Niederschrift angefertigt 

werden, die von dem/der Leiter/-in der Versammlung und einem weiteren Mitglied des 

Vereins als Protokollführer/-in zu unterschreiben ist. 

 Beschlüsse über Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins können nur gefasst 

werden, wenn mindestens die Hälfte aller Mitglieder an der Versammlung teilnimmt; sie 

bedürfen einer Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Beschlussunfähig-

keit der Versammlung muss der Vorstand eine weitere Mitgliederversammlung innerhalb 

von sechs Wochen einberufen. Diese weitere Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht 

auf die Zahl der teilnehmenden Mitglieder beschlussfähig. 

§ 9 Vereinseinkünfte 

 Alle Einnahmen und etwaigen Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke ver-

wandt werden. 

 Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch 

keine sonstigen Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. 

 Die Mitglieder und der Vorstand sind ehrenamtlich tätig. Sie haben bei Ausscheiden oder 

Auflösung des Vereins keine Ansprüche auf das Vereinsvermögen 



 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 10 Kassenprüfer 

 Die Kassengeschäfte des Vereins werden durch eine/-n Kassenprüfer/-in, der/die jeweils 

für ein Jahr durch die Mitgliederversammlung gewählt wird, geprüft. Eine ein- oder mehr-

malige Wiederwahl ist zulässig. 

 Scheidet der/die Kassenprüfer/-in innerhalb seiner/ihrer Amtszeit aus, so wählt der ge-

schäftsführende Vorstand für die restliche Amtsdauer des/der Ausgeschiedenen eine/-n 

Ersatzprüfer/-in. 

 Der/die Kassenprüfer/-in erstattet der Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und be-

antragt bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstan-

des. 

§ 11 Auflösung des Vereins 

 Im Falle der Auflösung des Vereins sind die im Amt befindlichen Vorstandsmitglieder 

die Liquidatoren. 

 Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Auflösung der Eichendorff-Schule 

fällt das Vereinsvermögen an die Stadt Meerbusch mit der Auflage, es für die Förderung 

der Eichendorff-Schule oder der dann noch bestehenden Gemeinschaftsgrundschule in 

Meerbusch-Osterath zu verwenden. 

 


